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lhre Rechtsaufsichtsbeschwerde gegen den Tagesschaubericht vom 24. Apri l  2007
Hier: lhr Schre ben vom 4 Juli  2008

Sehr geehrter Herr Dr lvleyer-Lucht,

auf lhr Schreiben vom 4 Juli 2008 habe rch die Anoeleoenheit erneut mit den anderen NDR-
Staatsvertragsländern beraten

Wre rch lhnen bereits mit Schrerben vom 28 Mar versucht habe deutlich zu machen st etne
ergenständige Wertung der Rechtsaufsicht aus verfassungsrecht ichen Gründen nicht zulassig.
Ein Rechtsanspruch auf erneute Sefassung des Rundfunkrates ist ebenfalls nicht gegeben. da
das dortige Verfahren ordnungsgemaß abgelaufen und beendet wurde.

Selbstverständlich steht es lhnen frei, ergänzende Argumente an den Rundfunkrat zu senden
und um erneute Prufung zu bitlen. Es obliegt dann dessen Entscheidung, ob das Verfahren
erneut aufgegrffen w rd

Mlt freundlichen Grüßen

lm Auftrao
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lhre Rechtsaußlchbbeschworde gegon den Tag.lschauberlcht vom 24. Aprll 2007

Sehr geehrter Herr Dr. Meyer-Lucht,

nach eingehender Prüfung weise ich die von lhnen erhobene Rechtsaufsichtsbeschwerde im
Einvemehmen mit den anderen NDR-Slaatsvertragsländern zurück.

Sie b€anstanden, dass durch den fraglichen Beitrag S I NDR-Staatsvertrag verletzl worden sei.
Einerseits sei der Beschwerdef0hrer des Beihilfeverfahrens nicht genannl worden, andererseits
sei der Kern des EU-Schreibens falsch wiedergegeben worden.

lch mache Sie darauf aufmerksam, dass den Ländern gegentlber dem NOR nur die
Rechtsaufsicht obliegt. Das bedeutet, dass werlende Beurteilungen der die Anstalt
kontrollierenden Gremien nicht durch die Rechtsaufsichl ersetzt werden können. Bei allen
Fragen mit Programmbezug ist bereits aus verfassungsrechllichen Gronden eine reine
Evidenzkontrolle möglich. S 8 NDR-Staatsvertrag ist eine solche programmbezogene Norm. Ein
evidenter Verstoß ist weder durch den beanstandeten Beitrag noch durch die Bewerlung des
Rundfunkrata festzustsllsn.

Das erforderliche Verfahren der Eingabepriiung wurde eingehalten. Insbesondere haben sich
die erforderlichen Ausschüsse und Gremien in angemessener Weise mit lhrer Eingabe befasst.

Eine Nennung des Beschwerdetührers des Eu-Beihitfeverfahrens war im Zusammenhang mit
der Berichterstattung über die Kommissionsentscheidung nicht zur Wahrung der ObjeKivität
gebolen, da die Beihilfeentscheidung selbst von ,einer Reihe von Beschwerden zu
unterschiedlichen AspeKen der Finanzierungsregelung für die öffentlich-rechtlichen
Rundtunkanstalten" spriqht.
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Auch in der Daratellung der Er'fscheilung liegt kein avidonter Verstoß g@en S 8 NDR-
Staebvortrag. Dabei ßt es ftir db l6chGaufsichtlichs B€tys ung unerheblich, ob dar Bsihag wie
vom Intendant€n oing€räur ,möglichefltris€ noch gindEutiger hätts fo.muliorl wrrden
können'. Aß d6n gsnannlen vortassungsrechtllch€n Grtlndon ist ein6 6igenständi96 Wortung
d€r Rochtsaußicht nid ang€zsigt. Dis grurdlegenden Anfordsrungan de.s S I NDR-
Staabvortag utldsn durcfi dan NDR gcwahrt. Prinzipiall ertaEEt diese Nom eine
G€3amts{fiau eller Angeboto. Dio EinzelnedTicht selbst lä88t die maßg3blid|en B€teiligton zu
Wort kommen. ln8b€3onder€ wird di€ PGition der Kommbsion durch d€n OTon von Frau
Kroes wiedergsgebsn. Dah€r ist ein evidentsr Verstoß g€gen S 8 NDR-Staatsv€rtrag
abzulehnen.

Dar0ber hinaus veöietet S 37 Abs. 3 NDR-Stsat8vsdrag WcisurEen in Programmftagen. Auctl
vor di6s€m Hintergrund ist hi6r for ein Einschr6iten der R6cl'[8außi€ht kein Raum.

Mit f|€undlidren Groß€n
-ImAueeg
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